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... „ Bekanntmachung
über ine Aenderung französischer Ortsnamen in Elsaß-Lothringen.

Dom 16 Oktober 1915.
®erorbn“"9 vom 2. September

1915 (Gesetzbl. für Elsaß-Lothringen 191£ S. 47) haben
J“ ™ ™T !lenbem  Verzeichnis aufgeführten Gemein-

anstelle ihres bisherigen franzö-
sifchen Namens forthm den in der Spalte 2 des Ver-
zeichnisses vermerkten Namen zu führen.

Bisheriger Name
Ban-St. Martin
Eorny
Delme
Dieuze
Broßmoyeuvre
Longeville bei Metz
Maizieres bei Metz
Montigny bei Metz
Moulins bei Metz
Novbant
Remilly
Saint Julien bei Metz
Mgy

Neuer Name
St. Martinsbann
Corningen
Delm
Duß
Großmövern
Langenheim
Macheren
Monteningen
Mühlen bei Metz
Neuburg in Lothringen
Remelach
St. Julian
Mgingen

Sojabohnen, Mowrasaat, Illipee- Schi- und ge-
raspelte Kokosnüsse, Palmkerne und Kopra so-

weit sie künftig aus dem Auslande eingeftihrt werden.
Artikel II

Diese Bestimmungen treten am 23. Oktober 1915in Kraft.
Berlin, den 19. Oktober 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück.

<- * B0r4.? -el 3̂ n!t über die Klasseneinteilung der
zu bericht̂ en̂ &cs  Wohnungsgeldzuschusses ist hiernach

Berlin, den 16. Oktober 1915.
Der Reichskanzer.

_ 3 . B. : Dr. Helfferich.
Bekanntmachung

über Ausdehnung der Verordnung über den Verkehr
mit Oelfrüchten ufw.

Vom 19. Oktober. 1915.
<x*, § 9 Abs- r Satz 2, 8 11 Abs. 2
Satz 2 der Bekanntmachung über den Verkehr mit
Oelfrüchten und daraus gewonnenen Produkten von,
15. Juli 1915 (Reichs-Besetzbl. S 438) bestimme ich:ArtikelI

Die Vorschriften der Verordnung werden ausge¬
dehnt auf 3

1} ^ Raps , Rübsen, Hederich und Ravison,
Do^er, Mohn, Lein und Hanf gewonnenen Oel-
früchte, die künftig aus dem Ausland, auch abge-
sehen von den besetzten Gebieten, eingesührt werden-

2) die nachstehend benannten Oelfrüchte
Oelrettich-, Sonnenblumen-, Sesam-, Baumwoll- und
Rizmussamen, Erdmandeln, Erdnüsse, Bucheckern,

Dornige Wege.

,, „. _ ^ n- f»kru„g- ..inwcisnna
für Ute Erhebung der Vorräte von Brotgetreide, Hafer

und Mehl am 16. November 1915.
... ^ mäß § 6 der Bekanntmachung vom 22. Oktober 1915
über die Vornahme einer Erhebung der Vorräte von Brotgetreide
Hafer und Mehl am 16. November 1915 (Reichs-Eesetzbl S 6911
tDtrb ju bereu Durchführung folgendes bestimmt'

Durch die Aufnahme sollen festgestellt werden:
*) in '«" 4-

b) ®iL?>W »orröte bei den Unternehmern landwirtschaftlicher
Betriebe, d.e nach § 6 der Verordnung über den Verkehr
28* ONeh! aus dem Erntejahr 1915 vom

1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 363) das Recht als
Selbstversorger in Anspruch genommen haben.

Als Selbstversorger gelten, vorbehaltlich einer anderen
Bestimmung nach § 49 ä a. a. O., der Unternehmer des

®.etr,cbes. die Angehörigen seiner Wirt-
? ° " des sowie ferner Naturalberechtigte,

msbesondereAltenteiler, und Arbeiter, soweit sie kraft ihrer
SSgSSS  Än aIS£0̂nSr0t9etr"be 0ber  Mehkzu

C) Die Brotgetreide-, Hafer- und Mehlvorräte , die sich im
Gewahrsam von Kommunalverbänden oder für einen
Kommunalverband als Empfänger am Erhebunastaae auf
be^ it^ an b^ " den oder von Kommunaloerbänden
bereits an Bäcker, Konditoren und Händler sowie an Tier.
handen"sind̂ ^ " ' 16-  November 1915 noch vor
nm A 0TI naIr briit im Sinne  der Bundesratsverord
nung sind die Kreise (Stadtkreise).

„ . 2- 3ur Aufnahme der Vorräte und wahrheitsqemästen An-
Ve?tret7rverpflichtet ." * M «E -bsinhaber oder deren

iZitiZ fÄf --S -'
^ °9gen, Weizen, Spelz (Dinkelj allein oder mit anderem Ge-
Fesen) sowie Emer und Einkorn i treide außer Hafer gemischt-
äfindet "" ^ Mengkorn und Mischfrucht, worin sich Hafer

c) Roggen- und Weizenmehl (auch Dunst), allein oder mit
anderem Mehl gemischt, einschließlich des zur menschlichen
Ernährung dienenden Schrotes und Schrotmehls.

c?* ?fr-wi rate ' fremden speichern, Getreideböden, Schrannen,
b.^ sraumen und dergleichen lagern oder von Selbstversorgern
3°i™ T °ü mUlla  ! n m't Cn an  Trocknungsanstalten oder Mühlen
zum Trocknen oder Vermahlen überwiesen worden sind, sind vom
rät -^̂ULUNgsberechtlgten anzugeben, auch dann, wenn er die Vor¬
räte nicht unter eigenem Verschlüsse hat

4. Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht:
a. auf Vorräte , die im Eigentume des Reichs, eines Bundes - j

staats oder Elsaß-Lothringens, insbesondere im Eigentum
e,rLcsm Militärfiskus oder der Marineverwaltung stehen-

b. auf Vorräte, die im Eigentume der ReichsgetreidestslleG'
stehen■ °ber bet  3entral -Einkaufs -Gesellschaft nt. b. H.

c. auf Hinterkorn und Hinterkornschrot, das von einem Kom-
munalverbande, sowie auf zur menschlichen Ernährung un-
geeignetes Brotgetreide und Mehl , das von der Reichs-
getreidestelle zum Verfüttern freigegeben worden ist:

6) auf Vrotgetreideschrot, das von der Reichsgetreidestelle
zum Verfuttern freigegeben worden ist

5. Alle Vorräte , gleichviel in welcher Menge, sind auzugeben.
d^n rüT nu E, tn  3entnern und überschießendeMengen in Pfun-
gabe ist oerbcken 8eBtB“ ^ iebe anbete «ewichtsan-
. . . ^ " gedroschenes Getreide ist nach dem Körnerertrage gewiffen-
menzufassen̂°" " "b gedroschenem Getreide gleicher Art zusam-
Kiwii?-'’? ' ! " ach seinem Ertrag in Kernen anzugeben.
M rechnen̂ “ 16 W° ^ funb  ® intie[ (Spelz ) 70 Pfund Kernen
„rUJ :, D 'e Erhebung der Vorräte erfolgt gemeindeweise. Die
Au-Mrung der Erhebung liegt den Gemeindebehörden ob. In
wükun? ve7pflichtet"' ^ ^ " Polizeiverwaltung ist diese zur Mit-

erfolgt nur durch Ortslisten, die in aus-
3ahl den Gemeinden zugehen werden. Die den Orts-

Anweisung ist genau zu beachten. Macht es
wert ßafc9e 0b? . ble  Seelenzahl einer Gemeinde wünschens-
" Wahlbezirke zu bilden, so kann die Ortsliste unter entsprech-
mitt Jrt “ ""9 öes » orbruAs auch als Zählbezirksliste bl
bellen 9? f. ' ei" es0rtS [1̂ lft aber  auch in diesem Falle aufzu-

ab°r nicht die Namen der Anzeigepflich¬
tigen und deren Vorräte im einzelnen zu enthalten , es qenüat
vielmehr die Eintragung der Schlußfummen der Zählbezirkslisten.

, bet. ??k^5,Erhebung außer den Kommunalverbänden
nur die landwirtschaftlichen Betriebe in Betracht kommen, ist die
vcwgesthen" ^ ^ nzelanzeigenfür jeden Anzeigepflichtigen nicht
r,.. ,9' ?J.e abgeschlossenen Ortslisten sind von den Gemeindevor-
aerm̂ iN̂ M't Ausnahme der Magistrate (vberbür-

Stadtkreise bis zum 20. November 1915 dem
(Oberamtmann) emzusenden: Abschrift ist zurückzube-

aufzubewahren aufgestelltenJählbezirkslisten sind sorgfältig
. . Ltadtkreise übertragen die Schlußsumme der Ortsliste in
b*ef.3® tI.ef 1 bert »Zusammenstellung für den Kommunalverband"

[CTl .Unter  m Unb 3 bes  Formulars die in ihrem Gewahr-

L « S SÄÄ
3» i«m£ t . taSr 2m„ta' ,o "" <1,U" 9 °" 4«
hl>r .® t.l aufgerechnete Zusammenstellung ist bis zum 27. Novem-
Berl n ^ v af « Statistische Landesamt in

68,  Slndenstraße 28, emzusenden. Die Ortslisten
^bewahren °^ 9°lt-llten Zählbezirkslisten sind sorgfältig auf-
»i» n̂ ' Die Landräte (Oberamtmänner) stellen das Gesamterqeb-
Jf £!JfII.9 rtshlten .! eft' xoobei  streng darauf zu achten ist daß
die Ortslisten von sämtlichen Gemeinden und Gutsbezirken ihres
Kreises vorhanden sind. Die Schlußsummeist in die Zeile 1 der
„Zusammenstellungfür den Kommunalverband" zu übertraaen
il nhr̂ mÖ\ f S 5 °rT iarS roeifen bie  Kommunalverbänd/die

'hrem Gewahrsam vorhandenen Vorräte nach, denen die bereits
abgegebenen und die auf dem Transport befindlichen Mengen
hmzuzurechnen sind. (Siehe Ziffer 2 der Anweffung für die Ver¬
wendung des Zusammenstellungsformulars).

Roman von I . v. Düren . 8
Während feine Gedanken noch weitere Fäden fpannen

vmde er plötzlich durch den Eintritt des Freundes unterbro -!
Heu. Berg trat lebhaft auf ihn zu . „Nochmals herzlich ivill-
omnien lieber Fritz . Laß uns das erste Glas auf dieses
«rohe Wiedersehen trinken ."

Die Haushälterin hattle inzwischen den alten Rheinwein
die hohen Römer gegossen,denWeiiikühlerzurechtaesetztund

begann » in, geräuschlos den Abendtisch zu decken. Die Gläser
langen hell zusammen , und die beiden Freunde saßen gemüt-

bch einander gegenüber und ließen sich das einfache Abend¬
brot schn,ecken.

Während sich Fritz in den bequemen Sessel zurücklehnte
agte er : „In Deiner Abwesenheit , mein Junge , hat 's mich
°rg gepackt. In den wenigen Minuten , in denen Du mich
allem gelassen , durchlebte ich wie im Fluge ein Jahrzehnt,
»l de», jeder voii uns eine andere Straße gewandelt ."

»Ich weiß nicht , wie lange es uns vergönnt sein ivird,
°e>einander zu bleiben ; aber ich segne den Zufall , der uns zu-
an'.iiiengefnhrt , und mir erscheint das Leben jetzt nicht mehr
^ inhaltsleer , als ich es noch vor wenigen Stunden geglaubt,
loch einmal will ich offen und frei zu Dir sprechen, dann soll

°>e Vergangenheit für immer begraben sein. Es wird mir
"bist leicht, von all dem zu reden , was ich durchlebt , genösse»
a»d durchlitten habe . Du weißt , daß wir uns in Sekunda treu¬
en niußten.

Ich kam nach meines Vaters Tode in das Kadetten-
"rps und sah bald meinen heißesten Wunsch erfüllt , des Kö-

Rock zu tragen . Mein Offiziersexamen bestand ich
lanzeud , ivar die Freude meiner Vorgesetzten und die beglük-
°»ee Hoffnung mancher Mütter heiratsfähiger Töchter und
^ Abgott meiner Mutter , die nach des Vaters Tode mit
feinen drei Schwestern in einen Vorort Berlins zog und be-
ieiden und still in größter Zurückgezogenheit lebte . Mein
ülder halte das Glück, das Rittergut eines entfernten Vet-

stks zu übernehmen , der ohne männlichen Erben gestorben
°r. Zioar übernahm er gleich damit dessen einzige Toch-

eine nicht mehr ganz junge Blondine , doch scheint sich die

Ehe gut gestaltet zu haben , denn fast jedes Jahr werde ick
mrt der Nachricht überrascht , daß ein neuer , junger Hohen-
fels oder em Freifraulem das Licht der Welt erblickt hat . Ich
stürmte wild ms Leben hinein und genoß in vollen Riiaeih
finlfp etUf f^ ne ®ij unb ,̂e' t ' bie  Liebe zu meinem Beruf

tu0lJ n^ nĉ erJ onberBareit  und zeitraubenden Aben-
*®UI ltetJ pünktlich zur Stelle zu sein. Man sagte mir vieles
nach , doch niemand konnte mir Pflichtoergessenheit oder Ver-
saumms vorwerfen , und so bekam ich bald rm Regiment
Ick ' lebî ^ war nicht wählerisch . Ich vertrug inich mit allen.

Gegenwart . Ich weiß nur . daß ich keine Stunde,
re ich erlebt , niissen mochte, denn die Erinneruiig ist das ein-

zige, was ich jetzt für eine ernste Gegenwart und ungewisse
Zukunft imr erhalten habe . Daß ich stets in Geldnöteii ivar
ITZ '^ hr^ rattchte . als , ich hatte , wirst Du wohl begrei¬
fen . Meiner Mutter Schwäche habe ich es zu danken daß ick
mein väterliches Erbteil früher als festgesetzt erhielt . ' ^

xn ? n"*§ bi c ^ ai3eu  uur als Zeitvertreib in die
766°» « !? ' E!lte ich, um zu ge,Vinnen und wurde der
KLe und leidenschaftlichste Berufsspieler . Das Pech ver¬
folgte mich. Ich sah, wie alles über mir zusammenbrack . Ick
bänii - niw mcht helfen , die Gläubiger drängten , die Verluste

Summen wuchsen. Ich verlor die geistige und
LLL Spannkraft infolge der durchwachten Nächte , der
Truikgelage . Man begann über mich zu klagen«. Mein Oberst
bm b" stleich eni Freund unserer Fainilie ist. ermahnte mich,'
bat mich flehend , in niich zu gehen, ehe es zu spät war Ick
konn e es nicht versprechen, denn ' ich fühlte , daß ?ch meck
Wort nicht halten wurde . Meinen Abschied mußte ick neb-
5 ' J } E Dich mit den Einzelheiten dieser letzten Wochen
und Monate , in denen der Entschluß in mir gereift , den Au-
ivandlungen von Wut und Bitterkeit nicht weiter belästigen.
^ lUei" •Abschiedsgesuch eingereicht , hatte Ordnung
gemacht bat in einem verzweifelten Briefe , den ich an meinen
Bruder sandte , uni Rettung Er sandte ihn mir umgehend mit

leeren Predigt zurück. Ich hatte meinen sogenäniiten letz-
Willen aufgesetzt äußerlich und innerlich Ordnung ge¬

macht , mein Revolverkasten stand bereit auf dem Tiscke ick
Z QLf  letzten entschlossen. Mein Bursche hatte' den
strengsten Befehl , niemund einzulassen . So war ich völlig fas-
sungvlos . als plötzlich meine Mutter eintrat . Sie sah blaß und

müde aus , ihr Gesicht zeigte deutliche Tränenspuren . Die schön«
ckrlick̂ nek/? !s ° u^ ^ '̂ ^U"b §i nfänig 00r, und univill.äUotee§ imlbm meinem Herzen auf. „Das ist Dein

Du aus ihr gemacht , die Dich so unendlich ge¬
liebt . Sie war an meinen Schreibtisch getreten und überflog
mit einem Blick das so sonderbar geordnete Zimmer , die oer-
Meuen Briefe , den verschlossenen Pistolenkasteu und stützte
sich schwankend aitf den nächst besten Stuhl . Einige Moiueute
herrschte tiefes Schweigen zwischen uns , daun sagte sie mit
inuder Stimme : „Jetzt ist es mir gelungen , mein kleines B -r-
mogen und das Deiner Schwestern flott zu machen . Wie mir
f wohl die Summe , um den größten

G.̂ ubiger zu befriedigen . Ich gh „ e. ivas Du
vorhast , aber ich glaube , daß man leichtsinnige Handlungen
nicht damit sühnt um sich der Konsequenzen durch den Tod
zu entziehen . Du bist leichtsinnig gewesen , willst Du auch
noch feige werden ? '̂ Sie erhob sich langsam und reichte mir die
Hand . Stumm tranenlvs . verließ sie mich. Ihre ruhige , vor¬
nehme Art griff mir ans Herz . Wie ein Ruck ging es d'nch
mein Inneres , ich fühlte , daß da in mir etwas sich zu Tode

r^a§r^ 1 ai!öete.i: Farm neu auflebeu mußte . Ich war
es chrschuldrg , dre mir das Leben gegeben , ein rrveit .es Leb »ri
^t beginnen , und durfte nicht mein erstes , verfehltes mit bV,u
Tode quittieren . Nachdem mir mein Abschied bewilligt wo>
oen , meine Ungelegenheiten geregelt ivaren , widmete ich mich
der Landwirschaft . Ich lernte bei einem entfernten Ver-
Ä EIIm 01l mtr ’ be» ' "sch schlechter behandelte , als seinen
r Tage erklärte er mir . duz ,n un¬
serem Verhältnis keine Bertranlichkeiten von früher her „ o n
oerwaridtschaftliche Rücksichten in Frage kämen . Jch 'nainu

-E Deuultlgmig anf mich und habe zwei Jahre lang bic-
^r darniiter zu leiden gehabt . Er hatte es verstanden , meinen
Trotz zu brechen, inemen Stolz zu zwingen . Ans dieser Stel-
ung befreite mich Buchenan , der auf ein Jahr laug mit seiner

^ aU beirt  ® 1‘bcit  gegangen ist . Dennoch alanae
ich, daß ich mich hier sch,vere Kämpfe durchzumacheu haben
werde , ehe,ch mir die Stellung festigen werde . Das Bewnßl-
selil, meiner Mutter den Lebensabend durch Sorgen ver-
dunkelt den Schwestern die Anwartschaft anf eine gesicherte

geuommeii zu haben , macht mich oft bis zun , Wahn-
,mr , lvu . 825 .20



Prozent der bei der Vorratserhebung ermittelten
Brotgetreideernte des Kommunalverbandes zu er¬
höhen.

2) Auch innerhalb dieser Höchstmenge darf nur „Hm-
terkorn" im eigentlichen Sinne sreigegeben werden,
d. h. die beim Dreschen und beim Reinigen des
Getreides abfallenden Mengen an zerschlagenen
und verkümmerten Körnern, Uukraut und ähnliches,
nicht etwa auch verdorbenes Getreide. Ist also
der tatsächliche Abfall an Hinterkorn geringer als
die zugelassene Höchstmenge, so vermindert sich letz¬
terer entsprechend.

3) Die Kommunalverbände dürfen nicht ohne weiteres
jedem einzelnen Getreidebesitzer die Verfütterung
von Hinterkorn bis zur Höhe von 3 Prozent seiner
eigenen durch Schätzung ermittelten Brotgetreide-

' ernte gestatten. Uebersteigt die aus diese Weise
gesammelte Menge an Hinterkorn 3 Prozent der
ganzen geschätzten Brotgetreideernte im Kommunal¬
verband, so ist der Ueberschuß der Reichsgetreide-
stelle zur Verfügung zu stellen, die dann über dessen
Verwendung weitere Bestimmung treffen wird.
Es nützt daher den Beteiligten nichts, wenn sie
etwa durch entsprechende Einstellung ihrer Dresch¬
maschinen eine grötzere Menge Hinterkorn zu ge¬
winnen suchen würden. Die zur Verfügung
des Kommunalverbandes bleibende Menge von
drei Prozent hat dieser zunächst verschroten zu
lassen, und zwar schon um zu verhindern, daß der
unter dem Hinterkorn befindliche Unkrautsamen
in einzelne landwirtschaftliche Betriebe verschleppt
wird, wie es bei Weitergabe des Hinterkorns in
natura der Fall wäre. Das hergestellte Schrot
hat der Koinmunalverband dann nach einem ihm
geeignet erscheinenden wirtschaftlichen Maßstabe,
z. B. auch unter Berücksichtigungder Viehbestände,
auf die Landwirte seines Bezirks unterzuverteilen
bezw. ihnen nach Bedarf zu verkaufen.

Nach einem neuerdings ergangenen Rundschreiben
des Direktoriums der Reichsgetreidestelle kann die
Sammlung und Verschrotung des Hinterkorns
auch gemeindweise geschehen, wenn der Leiter des
Kommunalverbandesdie volle Gewähr dafür über¬
nimmt, datz gesetzmäßig verfahren wird. Auf Grund
dieser Bestimmung hat der Kreisausschuß beschlossen,
von dem Aufkauf des Hinterkorns im Interesse der
Landwirte abzusehen und es unter einer von mir
noch näher zu bestimmenden Kontrolle gemeinde¬
weise sammeln und verschroten zu lassen. Es kann
hierdurch erreicht werden, daß jeder Landwirt mög¬
lichst bald und ohne vermeidbare Arbeitsbelastung
in den Besitz des ihm zustehenden Schrots gelangt.
Das Schrot soll nach dem Matz der Ablieferung
des Hinterkorns verteilt werden, sodaß ein An-
und Verkauf überhaupt unterbleibt und jeder ein¬
zelne gegen Erstattung der entstandenen Kosten
das zurückerhält, was er abgeliefert hat. Die
Freigabe des Hinterkorns zur Verfütterung wird
erfolgen, sobald die gesamte Brotgetreideernte der
einzelnen Gemeinden ermittelt ist und wird dieser-
halb später weitere Verfügung ergehen. Vor der
Freigabe darf kein Hinterkorn gelchroten, gequetscht
oder verfüttert werden. Zuwiderhandlungengegen
diese Anordnung werden gemäß § 9 der Bundes-
ratsverordnung über die Regelung des Verkehrs
mit Brotgetreide und Mehl vom 28. Juni 1915
mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bis zu 10000 Mark bestraft.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V. : Winter.

I . Nr . K A. 9922. Marienberg, den 2. Nov. 1915.
An die Herren Bürgermeister der nachstehend auf-

gesührten Gemeinden.
Der Herr Regierungspräsidentzu Wiesbaden hat

durch Verfügung vom 26. August 1915 - Pr . I. 13.
F . 536 - die Kulturpläne der Gemeindewaldungen
für 1. Oktober 1915/16 genehmigt.

Die erforderlichen Kulturkosten stellen sich wie folgt
Hinterkirchen mit 100 Mk.
Dreifelden „ 635 „
Linden „ 448 „
Mündersbach „ 800 „
Roßbach „ 700 „.

Sie wollen für die Bereitstellung der erforderlichen
Kosten in den nächstjährigen Voranschlägen Sorge tragen.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V. : Winter.

Der Krieg.
Tagesberichte der Heeresleitung.

Großes Hauptquartier, 6. Nov- (W. T. B. Amtlich)
Westlicher Kriegsschauplatz:

Im Handgranatenkamps wurden die in den Ostteil
unseres neuen Grabens nördlich von Massiges eingedrun¬
genen Franzosen wieder daraus vertrieben.

Sonst verlies der Tag unter teilweise lebhaften Ar-
tilleriekämpsen ohne Ereignisse von Bedeutung.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Heeresgruppe des Generalseidmarschallsv. Hindenburg.

Die Russen wiederholten ihre Durchbruchsversuche
bei Dünaburg mit dem gleichen Mißerfolge, wie an den
vorhergehenden Tagen.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold

von Bayern.
Die Lage ist unverändert.

Heeresgruppe des Generals von Linsingen.
Nordöstlich von Budka wurden weitere russische

Stellungen genommen.
Bei Siemikowce ist Ruhe eingetreten, der Gegner

ist in seine alten Stellungen auf dem Ostuser der Strypa
zurückgeworfen. In den nun abgeschlossenen Kämpfen
verloren die Russen an Gefangenen fünfzig Offiziere
und etwa sechstausend Mann.

Balkan-Kriegsschauplatz
Im Tale der westlichen Marava wird südöstlich von

Eacak gekämpft. Kraljevo ist genommeu. Oestlich davon
wird der Feind verfolgt. Sdubal ist erreicht, der Zu-
panjevacka-Abschnitt ist überschritten. Im Morava-Tale
wurde bis über Obrez- Sikirica nachgedrängt; durch
Handstreich setzten sich unsere Truppen noch Nachts in
Besitz von Darvarin. Ueber dreitausend Serben wurden
gefangen genommen.

Bei Krivivir ist die Gefechtssühlung zwischen den
Deutschen und bulgarischen Hauptkräften gewonnen.

Die Armee des Generals Bojadjieff hat bei Lu-
kovo und bei Soko-Danja den Gegner geworfen, über
500 Gefangene gemacht und 6 Geschütze erbeutet.

Nach dreitätigem Kamps ist gegen zähen Wider¬
stand der Serben die befestigte Hauptstadt Nisch gestern
Nachmittag erobert. Bei den Kämpfen im Dorgelände
sind 350 Gefangene und 2 Geschütze in bulgarische
Hand gefallen. Oberste Heeresleituna.

Großes Hauptquartier, 7. Novemb. (W . T. B. Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz:

Die Lage ist unverändert.
Oestlicher Kriegsschauplatz:

Heeresgruppe des Gcneralfeldmarschalls von Hindenburg.
Nordwestlich und südwestlich von Riga wurden

mehrfache russische Teilangriffe abgeschlagen. Vor Dü¬
naburg scheiterten feindliche Angriffe bei Illuxt und
zwischen Swenten- und Ilsensee. In der Nacht vom
5. zum 6. November waren die Russen nordwestlich des
Swentensees durch nächtlichen Ueberfall in unsere Stell¬
ungen eingedrungen. Sie sind gestern wieder hinaus¬
geworfen.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold

von Bayern
Die Lage ist unverändert.

Heeresgruppe des Generals von Linsingen.
Nordwestlich von Ehartorisk wurden bei einem

abgeschlagenen feindlichen Angriff 80 Gefangene ge¬
macht und 1 Maschinengewehr erbeutet.

Balkan-Kriegsschauplatz.
Oestreichisch-ungarische Truppen haben den Feind

von der Gracinahöhe (12 km. westlich von Iwanjica)
zurückgedrängt und sind im Tale der westlichen Morawa
über Slatina hinaus vorgedrungen. Beiderseits von
Kraljewo ist der Flußübergang erzwungen. In Kral-
jewo, das nach heftigem Straßenkamps von branden-
burgischen Truppen genommen wurde, sind 130 Ge¬
schütze erbeutet. Oestlich davon gingen österreich-un-
gürische Truppen vor und machten 481 Gefangene.
Unsere Truppen stehen dicht vor Krusevac. Die Armee
des Generals von Gallwitz nahm gestern über 3000
Serben gefangen, erbeutete ein neues englisches Feld¬
geschütz, viele beladene Munitionswagen, 2 Derpflegungs-
wagen und zahlreiches Kriegsmaterial.

Oberste Heeresleitung.

Großes Hauptquartier, 8. Nov. (W. T. B . Amtlich).
Westlicher Kriegsschauplatz:

In den Vogesen schlossen sich nordöstlich von Eelles
an die Besetzung eines feindlichen Minentrichters durch
unsere Truppen lebhafte Nahkämpfe mit Handgranaten
und Minen an. Am Hilsensirst wurde dem Gegner ein
vorgeschobenes Grabenstück entrissen. Leutnant Immel-
mann schoß gestern westlich von Douain das 6. feind¬
liche Flugzeug ab, einen mit 3 Maschinengewehren aus¬
gerüsteten englischen Bristoldoppeldecker.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls von Hindeaburg.
Südlich und südöstlich von Riga ferner westlich von
Iakobsstadt beiderseits der Eisenbahn Mitau - Iakobs-
stadt und vor Dünaburg rücken die Russen unter star¬
ker Feuervorbereitung mit erheblichen Kräften an. Ihre
Angriffe sind teilweise mit schweren Verlusten für sie
abgeschlagen.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold

von Bayern.
Die Lage ist unverändert.

Heeresgruppe des General von Linsingen
Russische Angriffe nordwestlich von Ehartorisk sind

erfolglos. 3 Offiziere 271 Mann fielen als Gefangene
in unsere Hand.

Balkan-Kriegsschauplatz.
Oesterreichisch-ungarische Truppen haben Iwanjica u.

Dijenac (896 m) 7 km nordöstlich davon erreicht. Deut¬
sche Truppen sind im Angriff auf die Höhen südlich von
Kraljewo. Zwischen Kraljewo und Krusevac ist die
westliche Morawa an mehreren Stellen überschritten.
Krusevac wurde bereits in der Nacht vom 6. zum 7.
November besetzt. Ueber 3000 Serben sind verwundet
gefangen genommen, über 1500 Verwundete wurden
in Lazaretten gefunden. Die Beute besteht, soweit bis¬
her feststeht, in 10 Geschützen, viel Munition und Ma¬
terial, sowie erheblichen Verpflegungsvorräten.

Im Tal der südlichen(Binacka-) Morava wurde
Praskovce durchschritten.

Oberste Heeresleitung.
Der Rücktritt des Kabinetts gaimis ange¬

nommen.
Paris , 7. Nov. Den Blättern wird aus Athen

telegraphiert, König Konstantin habe die Demission des
Kabinetts Zaimis angenommen.

Die Einnahme von Risch.
Sofia, 5. Nov. Meldung der bulgarischen Telegr.

Agentur: Eine bulgarische Division ist in Nisch eingerückt.
Ueberstürzter Rückzug der Serben.

Sofia, 7. Novbr. (W. T. B. Nichtamtlich) Amtlicher
Bericht vom 5. Novbr.

Aus der ganzen Ausdehnung der Front verfolgen
wir die geschlagene Armee des Feindes, der sich auf
überstürztem Rückzuge befindet. Unsere nördlich Nisch-
awa operierenden Truppen näherten sich dem Morawa-
tal und traten bei Paratschin in direkte Verbindung
mit den deutschen Truppen, die von Norden oorrücken.
Um drei Uhr Nachmittags nahmen wir die Festung
Nisch. Wir verfolgen schnell den auf dem Rückzuge
befindlichen Feind. Unsere im Tale der bulgarschen
Morawa vorgehenden Truppen drangen in die Ebene
von Leskowatz vor. Unsere Offensive der Ebene von
Kossowo wird auf der ganzen Front fortgesetzt. Bei
Prilcp, Kriwolak und Strumitza hielten wir die Offen¬
sive der Engländer und Franzosen an und warfen den
Feind unter beträchtlichen Verlusten für ihn zurück.
Viele Gefangene und unübersehbares Kriegsmaterial
aller Art fiel in unsere Hände.

Der kleine Kreuzer „Undine " gefunken.
Berlin, 8. Nov. (WTB . Amtlich.) Am 7. No¬

vember wurde der kleine Kreuzer „Undine" bei einer
Palronillenfaĥrt südlich der schwedischen Küste durch 2
Torpedoschüsse durch ein feindliches Unterseeboot zum
Sinken gebracht. Die ganze Besatzung wurde gerettet.

Der stellvertretende Chef des Admiralstabes,
gez. : von Behnke.

Von Nah unö Fern.
Marienberg, 9. Nov. Wiederum hat der Krieg

aus unserer Gemeinde ein Opfer gefordert. Vergangenen
Freitag erhielt die Familie des Rendanten Schütz dahier
von ihrem Sohne aus Verdun in Frankreich die trau¬
rige Nachricht, daß er schwer verwundet und in das
Kriegslazarett nach Verdun gebracht worden sei. So¬
fort begab sich Herr Schütz auf die Reise, um seinen
schwer verwundeten Sohn zu besuchen. Jur Erlangung
eines Reisepasses mußte er jedoch leider einige Tage
in Frankfurt Aufenthalt nehmen. Gestern morgen traf
die telegraphische Nachricht ein, daß der schwer Verletzte,
Musketier Willy Schütz, bereits seinen schweren Ver¬
wundungen erlegen sei. Herr Schütz, welcher erst heute
abend von Frankfurt abreisen kann, beabsichtigt, seinen
Sohn, der den Heldentod fürs Vaterland auf Frank¬
reichs Boden gesunden, hierher befördern zu lassen,
damit er in seiner Heimat die letzte Ruhestätte findet.
Ausgerüstet mit herrlichen Gaben des Geistes, edel in
seiner Gesinnung, schlicht in seinem Wesen, so wird er
allen, die ihn gekannt, in unauslöschlicher Erinnerung
bleiben. Wiedersehen war die Hoffnung des Entschla¬
fenen und der Angehörigen, aber Gott und das Vater¬
land haben es anders bestimmt. Das Geschick des
Krieges hat den hoffnungsvollen Sohn in dem blühen¬
den Alter von 20 Jahren dahingerafft. Ein ehrendes
Andenken wird ihm bewahrt bleiben und den Hinter¬
bliebenen allgemeine Teilnahme entgegengebracht.

Hachenburg, 6. Nov. Einen Ausflug nach dem
Dreifelder Weiher machten die hiesigen Schulen gemein¬
sam am heutigen Vormittag. Unter Führung der Lehr¬
personen marschierten die Schulkinder um 8 Uhr hier
ab und mit fröhlichem Gesang ging es über Gehlert
und Langenbaum nach dem Seeweiher, der in diesen
Tagen abgefischt wurde. Der etwa 500 Morgen große,
dem Fürsten von Wied gehörige Weiher barg diesmal
ganz bedeutende Fischmengen, da im Vorjahre der Fisch¬
zug unterblieben war. Bis gestern abend waren fast
300 Zentner Fische dem Weiher entnommen. Dem
Schauspiel des Abfischens folgten die Kinder mit großem
Interesse. Nach kurzem Aufenthalte wurde auf dem
gleichen Wege wieder zurückmarschiert. Der anregende
Ausflug war vom schönsten Herbstwetter begünstigt.

Hachenburg, 8. Nov. Der heute dahier nach län¬
gerer Pause wieder abgehaltene Kram- und Viehmarkt
war recht gut besucht. Der Viehauftrieb blieb aller¬
dings gegen früher weit zurück, da nur Vieh aus dem
Kreise zugelassen war. Das Wetter war günstig.

Köln, 6. Novbr Aus furchtbare Weise sind heute
morgen in Köln-Kalk die drei Kinder des Fabrikarbei¬
ters Becker in der Vorsterstraße ums Leben gekommen.
Die Kleinen befanden sich allein in der Wohnung,
während die Mutter sich auf einer Arbeitsstelle befand.
Ein Kinderkorb, der in der Nähe des Ofens stand, ge¬
riet in Brand. Der darinliegende einjährige Knabe
ist vollständig verkohlt und die beiden andern Kinder
von 2Vr und 4 Jahren sind infolge der Rauchentwick¬
lung erstickt. Der Vater befindet sich zur Zeit ver¬
wundet in einem Lazarett.

- Die „Vaterlandsspende zur Errichtung Deutscher
Kriegsbeschädigten-Erholungsheime" E. V. in Berlin ist
durch Erlaß der Minister der Justiz, der Finanzen und
des Innern vom 30. September 1915 als „milde Stif¬
tung" im Sinne des Gesetzes anerkannt worden. -
Der genannte Verein gibt bekannt, daß er in Zukunft
grundsätzlich es ablehnt, auf Anerbietungen geschäftlicher
Unternehmungen einzugehen, die eine bestimmte Abgabe
ihres Gewinnes in Aussicht stellen und daß aus diesem
Grunde auch alle früher gemachten Anerbieten endgültig
abgelehnt worden sind. — Der Verein hofft, durch
Mitgliederbeiträgeund einmalige Spenden die Mittel
zu erhalten, die ihn zur Durchführung seiner vaterlän¬
dischen Ziele befähigen.

Durch die Bekanntmachung dl - 1/7. 15. K. R. A.
(in Kraft getreten am 20. Juli 1915) ist eine Bestands-



Die aufgerechnete Zusammenstellung ist bis zum 27. November
1915 dem Statistischen Landesamte zu übersenden ; Abschrift ist
zurückzubehalten . Die Ortslisten sind sorgfältig aufzubewahren,

t 11. Die Herstellung und Versendung der Formulare für Orts-
listen und Zusammenstellungen erfolgt durch das mit der Durch¬
führung der Erhebung beauftragte Statistische Landesamt , bei dem
auch ein etwaiger Mehrbedarf an solchen Vordrucken anzumelden ist.

12. Es ist Sorge dafür zu tragen , daß die Bevölkerung
rechtzeitig vor der Erhebung in sämtlichen Gemeinden und Guts¬
bezirken durch öffentliche Bekanntmachung in geeigneter Weise
auf ihre Anzeigepflicht hingewiesen wird.

13. Die zuständige Behörde oder die von ihr beauftragten
Beamten sind befugt , zur Ermittelung richtiger Angaben Vorrats¬
und Betriebsräume oder sonstige Aufbewahrungsorte , wo Vorräte
von Brotgetreide , Hafer oder Mehl zu vermuten sind, zu unter¬
suchen und die Bücher des zur Anzeige Verpflichteten zu prüfen.

Als zuständige Behörde gilt der Landrat (Oberamtmann ),
in den Stadtkreisen der Magistrat (Oberbürgermeister ).

14. Wer vorsätzlich die Anzeige , zu der er verpflichtet ist,
nicht in der gesetzten Frist erstattet oder wissentlich unrichtige oder
unvollständige Angaben macht , wird mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft:
auch können die Vorräte , die verschwiegen sind, im Urteil als dem
Staate verfallen erklärt werden.

Wer fahrlässig die Anzeige , zu der er verpflichtet ist, nicht
in der gesetzten Frist erstattet oder unrichtige oder unvollständige
Angaben macht , wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark
oder im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
bestraft.

Berlin , den 22. Oktober 1915.

Der Minister des Innern,
von Loeliell.

Der Minister für Landwirtschaft , Domänen
und Forsten.
3 . 33. : Küster.

Marienberg , den 8 . November 1915
Bekanntinachrrn g.

33orstehende Ausführungsanweisung bringe ich hier¬
mit zur allgemeinen Kenntnis . Die Bekanntmachung
des Vundesrats vom 22 . Oktober 1915 über die Dor-
ratserhebung ist in Nr . 88 des Kreisblattes abgedruckt.

Die Herren Bürgermeister des Kreises ersuche ich,
die Ortseingesessenen sofort und wiederholt durch öffent¬
liche Bekanntmachung in geeigneter Weise aus ihre An¬
zeigepflicht und die Wichtigkeit dieser Erhebung hinzu¬
weisen . Es empfiehlt sich, neben der ortsüblichen Be¬
kanntmachung die Anzeigepflichtigen auf die Vorschriften
und den Zweck der Erhebung in einer anzuberaumenden
Gemeindeversammlung noch besonders hinzuweisen

Am 16 . November cr . haben die Herren Bürger¬
meister die Erhebung durch die ihnen in den nächsten
Tagen zugehenden Ortslisten vorzunehmen . Die den
Ortslisten aufgedruckte Anweisung ist bei Ausfüllung
dieser genau zu beachten . Als Beauftragte (Zähler)
sind, wenn solche erforderlich , nur durchaus geeignete
und zuverlässige Personen , welche mit den Verhältnissen
der Ortseingesessenen vertraut sind, zu nehmen . Alle
Vorräte , gleichviel in welcher Menge , sind anzugeben
und zwar in Itr . und Pfund . Jede andere Gewichts¬
angabe ist verboten . Die Inhaber landwirtschaftlicher
Betriebe , die Selbstversorger sind, haben nicht nur
etwa ihre Mehlvorräte anzugeben , sondern auch alle
übrigen von der Erhebung betroffenen Vorräte . Be¬
freit von der Angabe der Mehlvorräte , nicht aber von
der der übrigen , sind lediglich die Inhaber landwirt¬
schaftlicher Betriebe , die das Recht der Selbstversorger
nicht in Anspruch genommen haben . Ungedroschenes
Getreide ist nach dem Körnerertrage gewissenhaft zu
schätzen und mit dem gedroschenen Getreide gleicher
Art zusammen anzugeben . Die Anzeigepflichtigen sind
bei Vornahme der Erhebung nochmals auf die Wichtig¬
keit dieser , sowie die Strafbestimmungen aufmerksam zu
machen und um genaue und gewissenhafte Angaben zu
ersuchen . Erscheinen die Angaben der Anzeigepflichtigen
nicht den Tatsachen entsprechend , so werden die mit der
Erhebung Beauftragten behufs Ermittelung richtiger
Angaben zur Betretung der Vorrats - und Vetriebsräume
oder sonstige Aufbewahrungsorte , wo Vorräte von
Brotgetreide , Hafer oder Mehl zu vermuten sind, hier¬
mit ermächtigt . Hinterkorn und der schlechte nicht zur
Verfütterung mit den Pferden geeignete Hafer , soge¬
nannte Zehne , ist nicht in die Ortsliste aufzunehmen.

Das von dem Kommunalverband zur Vermahlung
in die Mühlen gegebene Brotgetreide sowie das von
diesem an die Bäcker und Händler abgegebene Mehl
ist am Schlüsse der Ortsliste besonders einzutragen und
zwar unter dem Vermerk „Vorräte des Kommunalver¬
bandes " . Die Ortslisten sind sorgfältig auszufüllen,
aufzurechnen und mit der Bescheinigung des Bürger¬
meisters zu versehen , daß sämtliche zur Anzeige Ver¬
pflichteten ihre Anzeige erstattet haben . Die so abge¬
schlossenen und bescheinigten Ortslisten sind mir bis
spätestens zum 20 . November cr . einzureichen . Dieser
Termin mutz pünktlich eingehalten werden . Die am
21 . d . Mts . hier noch nicht eingegangenen Ortslisten
werde ich auf Kosten der betr . Herren Bürgermeister
abholen lassen.

Da die Ergebnisse dieser Erhebung für die Weiter¬
entwickelung aus dem Gebiet der kriegswirtschaftlichen
Maßnahmen zur Sicherung der Volksernährung und
der Diehfütterung von ausschlaggebender Bedeutung
sein werden und daher alles auf die Erzielung einer
möglichst zuverlässigen Ausnahme der Vorräte ankommt,
hoffe ich, datz die Kreisbevölkerung den Zweck der Er¬
hebung zu würdigen versteht und die vorhandenen Vor¬
räte an Brotgetreide , Hafer und Mehl genau und ge-
wissengaft angibt . Wenn auch auf der einen Seite eine
Ueberschätzung der ungedroschenen Getreidevorräte selbst¬
verständlich vermieden werden mutz, so ist auf der anderen,
eine übergroße Vorsicht in der Schätzung mit dem Zweck
der Erhebung ebensowenig vereinbar.

Von den Herren Bürgermeistern erwarte ich, datz
sie sich mit den bezgl . der Erhebung ergangenen Vor¬
schriften genau vertraut machen und der Erhebung an¬

gesichts der ihr zukommenden Wichtigkeit ihre vollste
Sorgfalt widmen.

Der Kreisausschuß des Oberwefterwaldkreises.
I . V . : Winter.

Frankfurt a . M ., den 22 . September 1915.
Betr . : Ausführung von landwirtschaftlichen Fachwerken

tu das feindliche Ausland.
Für den Bezirk des 18 . Armeekorps wird hier¬

mit die Versendung und Ausführung von landwirtschaft¬
lichen Fachzeitungen und Zeitschriften in das feindliche
Ausland , insbesondere auch an deutsche Kriegsgefan¬
gene , verboten.

Zuwiderhandlungen werden auf Grund des § 9 b
des Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4 . Juni
1851 mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.
Stellvertr . Generalkommando . 18 . Armeekorps.

Der kommandierende General.
Freiherr von Gall , General der Infanterie

Frankfurt (Main ), 28 . September 1915.
Betr . : Verbot der Verbreitung von Abhandlungen gegen

Schutzimpfungen.
Aus Grund des § 9 d des Gesetzes über den Be¬

lagerungszustand vom 4. Juni 1851 verbiete ich die
Veröffentlichung und Verbreitung aller Abhandlungen,
Flugschriften , Propagandakarten und als Manuskript
gedruckte Erröterungen , in denen gegen die im Heere an¬
gewandten Schutzimpfungen Stellung genommen wird.
Stellvertr . Generalkommando . 18 . Armeekorps.

Der Kommandierende General:
Freiherr von Gall , General der Infanterie.

Verordnung.
Auf Grund des § 4 des Gesetzes über den Bela¬

gerungszustand vom 4 . Juni 1851 ordne ich für den
Befehlsbereich der Festung Mainz an:

8 l-
Alle Ausländer , mit Ausnahme unverdächtiger An¬

gehörigen der verbündeten Staaten , sind von der Aus¬
übung der Jagd ausgeschlossen.

8 2.
Treibjagden auf dem linken Rheinufer müssen min¬

destens drei Tage vorher bei dem Gouvernement ange¬
meldet werden.

8 3.
Außer einem Jagdschein mutz jeder die Jagd Aus¬

übende stets einen von der zuständigen Behörde aus¬
gestellten Waffenpatz mit sich führen.

8 4.
Bei der Ausübung der Jagd müssen sich Schützen

und Treiber in einem Abstand von mindestens 100 m
von allen Befestigungsanlagen und militärischen Arbeits¬
stellen sowie von übenden Truppen entfernt halten.

8 5.
Die Weinbergsschützen haben , mit einem besonderen

Waffenpatz als Ausweis versehen , die Erlaubnis zum
Abschuß schädlicher Vögel wie in Friedenszeiten.

8 6 .
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§

1 bis 4 werden mit Geldstrafe nicht unter fünfzig bis
zu dreihundert Mark oder mit entsprechender Hast be¬
straft.

Mainz , den 29 . Oktober 1915.
Der Gouverneur der Festung Mainz,

gez. v . Bücking.
General der Artillerie.

Marienberg , den 5. November 1915.
Wird hiermit veröffentlicht.

Der Königliche Landrat.
I . V . : Winter.

Eassel, den 20 . Oktober 1915.
Auf den Antrag vom 26 . v. Mts . erteile ich Ihnen

gemäß § 1 11c der preußischen Ausführungsbestimmun¬
gen zu der Bundesratsverordnung vom 22 . Juli d . Is
(R . G . Bl . S 449 ), betreffend Regelung der Kriegs-
wohlfahrtspflege , hiermit — unter dem Vorbehalt jeder¬
zeitigen Widerrufs - bis einschließlich 31 . März 1916
die Erlaubnis zur Veranstaltung „Vaterländischer Ma-
rine -Lichtbilder -Dorträge " innerhalb der Provinz Hessen-
Nassau unter folgenden Bedingungen:

1. In den Ankündigungen ist auf diese Genehmig¬
ung zu verweisen.

2 . Die Eintrittskarten müssen den Verkaufspreis
ersehen lassen und auf Haupt - und Kontrollabschnitt
übereinstimmend fortlaufend nummeriert , etwaige Frei¬
karten außerdem auf beiden 3Ibschnitten mit dem Ver¬
merke „frei " versehen sein.

3 Die Eintrittskarten sind vor der Ausgabe von
der betreffenden Ortspolizeibehörde abzustempeln . Ueber
die Zahl der verkauften Eintrittskarten unter Angabe der
Einzelverkaufspreise , sowie der ausgegebenen Freikarten
hat die betreffende Ortspolizeibehörde nach Prüfung
eine mit Siegel und Unterschrift versehene Bescheinigung
auszustellen , die der Abrechnung (s. Ifd . Nr . 6) beizu¬
fügen ist. Die unverkauft gebliebenen abgestempelten
Eintrittskarten sind von der Ortspolizeibehörde zu ver¬
nichten.

4 . Auf der Adressenseite der von ihnen gelegentlich
der Vortragsabende vertriebenen Postkarten ist oben
links der Verkaufspreis von 10 Pfg und daneben zu
vermerken , datz hiervon 6 Pfg . für Kriegswohlfahrts-
zwecke bestimmt sind.

5 . Von dem Reinerträge jeder Veranstaltung sind
mindestens 25 vom Hundert der Bruttoeinnahme für
Marine - nnd sonstige Kriegswohlfahrtszwecke bestimmt.

6 . Die Abrechnungen , die für jeden Vortragsabend
besonders zu erfolgen haben , sind mir nebst den Belegen

und den Quittungen über die abgeführten Beträge für
die Zeit bis Ende November d. Is . bis spätestens zum
10 . Januar 1916 vorzulegen.

7 . Nach Ablauf der eingangs angegebenen Erlaub-
nisfrist sind die Veranstaltungen einzustellen , falls nicht
eine weitere , erneut zu beantragende Erlaubnis von
mir erteilt ist.

Der Oberpräsident.
gez. : Hengstrnberg.

An den Fürstlichen Hof-Rezitator Herrn N . Neander in Bad
Pyrmont.

Marienberg , den 1. November 1915.
Wird veröffentlicht.

Der Königliche Landrat.
I . D : Winter.

I . Nr . K . A. 9992.
Marienberg , den 8 . November 1915.

Betr . Kreistagsergänzungswahlen pro 1915.
Im Anschluß an meine Bekanntmachung vom 13.

v . Mts . — I . Nr . K . A . 9184 , Kreisblatt Nr 83 -
bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis , datz nach
Vollzug der Wahlmännerwahlen in dem I . II . VII.
Vlll . XI . XII . XIV . und XV . Wahlbezirke der Land¬
gemeinden des Kreises Oberwesterwald die Wählerlisten
vom 10 . bis 14 . November cr . einschließlich in meinem
Geschäftslokale während der Bürostunden zu jedermanns
Einsicht ausgelegt sind.

Der Königl . Landrat.
I . D . : Winter.

Marienberg , den 9 . November 1915-
Bekanntmachung.

Das unter dem 19 . Oktober 1915 erlassene Aus¬
fuhrverbot für Butter aus dem Oberwesterwaldkreise
wird hiermit aufgehoben.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
3 . V . : Winter.

3 . Nr . K . A. 9820.
Marienberg , den 4 . November 1915.
Bekanntmachung

Jur Verstärkung der Vorräte an Metallen und
deren Legierungen zur Herstellung von Heeres - und
Marinebedarf , z. B an Kupfer , Rotguß , Messing,
Aluminium , Nickel usw . hat die Kriegsmetallaktienge¬
sellschaft gebeten , die abgeschossenen Schrotpatronenhülsen
und die Kugelpatronenhülsen , soweit sie aus Messing
bestehen , sorgfältig zu sammeln und von Zelt zu Zeit
gegen Vergütung der gesetzlichen Höchstpreise zu über¬
lassen . Es ist jedoch darauf zu achten , datz unversehrte
Patronen oder solche, welche noch Zündhütchen enthalten,
den Sammlungen nicht beigefügt werden , da beim Ein¬
schmelzen der Metalle durch Explosionen Unfälle hervor-
gerusen werden können.

Die Herren Bürgermeister des Kreises ersuche ich,
die Herren Iagdpächter und Forstschutzbeamten von vor¬
stehendem zu verständigen , etwaige Sammlungen ent¬
gegenzunehmen und an die hier eingerichtete Sammel¬
stelle abzusühren.

Der Königliche Landrat.
I . D . : Winter.

I . Nr . K . A . 9916.
Marienberg , den 5 . November 1915.

Die Wahl des Ludwig Weber zu Unnau zum
Schöffenstellvertreter der Gemeinde daselbst habe ich be¬
stätigt.

Der Königliche Landrat.
I . V : Winter.

I .-Nr . K. A . 9866.
Marienberg , den 5 . November 1915.

Die Wiederwahl des Theodor Dörr zu Ailertchen
zum Schöffen der Gemeinde dort habe ich auf eine
weitere 6 jährige Zeitdauer bestätigt.

Gleichzeitig wird derselbe zum Bürgermeisterstellver¬
treter ernannt.

Der Königliche Landrat.
I . D . : Winter.

Marienberg , den 5 . November 1915.
Bekanntmachung.

Cs wird darauf hingewiesen , datz alle Ackerbohnen,
Wicken und Lupinen , soweit sie nicht zum Selbstverbrauch
benötigt werden , für die Bezugsoereinigung der deutschen
Lrndwirte , Berlin , beschlagnahmt sind , und nur an diese
verkauft werden dürfen . Die Herren Bürgermeister
werden um öffentliche Bekanntmachung ersucht.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V : Winter.

Bekanntmachung
betreffend Hinterkorn.

Das Direktorium der Reichsgetreidestelle hat über
die Freigabe von Hinterkorn zur Verfütterung gemäß
8 14g der Bundesratsverordnung vom 28 . Juni d . Is.
folgende Bestimmung getroffen:

1) Es darf von den Kommunalverbänden Hinterkorn
nur bis zur Höhe von 3 Prozent ihrer gesamten
Brotgetreideernte aus dem Erntejahr 1915 , wie
sich diese nach dem uns gemäß 8 17 der Bundes¬
ratsverordnung vom 28 . Juni 1915 angezeigten
Ergebnis der Ernteschätzung stellt, zur Verfütterung
freigegeben werden . Es ist jedoch beabsichtigt,
diese Menge , wenn sich bei der für den Spätherbst
dieses Jahres in Aussicht genommenen Vorrats¬
erhebung die Ernteerträge tatsächlich als größer,
wie jetzt geschätzt, Herausstellen sollten , aus drei
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Meldung von Fertigfabrikaten, die ganz oder teilweise
aus reinem Kupfer bestehen, angeordnet worden. Die
Verfügung über Kupfer aus Fertigfabrikaten wurde
darin gewissen Beschränkungen unterworfen, doch ent¬
hielt die damalige Anordnung noch keine Beschlagnahme.
Neuerdings werden nun durch die ..Bekanntmachung,
betreffend Beschlagnahme und Nachmeldung von Kupfer
und Fertigfabrikaten", Nr. M. 5395/9 15. K. R. A.
vom 2. November 1915 eine Reihe der in Bekannt¬
machungM 1/7 15- K R . A. ausgezählten Gegenstände
der Beschlagnahme unterworfen. Es handelt sich nach
8. 2 der Bekanntmachung hauptsächlich um gewerbliche
Anlagen und Apparate, sodaß unter normalen Umstän¬
den Privatpersonen und Haushaltungen von der Beschlag¬
nahme nicht betroffen werden. Den Kreis der betroffenen
Personen usw. legt § 3 der Bekanntmachung fest. Die
von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände dür¬
fen an die Metallmobilmachungsstelle des Kgl. Preußi¬
schen Kriegsministeriums, Berlin W. 9, Potzdamerstraße
10/11 verkauft werden. Anderweitige Verfügung (auch
zur Ausführung von Kriegslieferungen!) ist nur mit
Zustimmung der Metallmobilmachungsstelle zulässig. -
Für alle Personen, die ihrer Meldepflicht nach Verfü¬
gung M. 1/7 15. K R. A. bisher nicht genügt haben,
wird eine neue Meldefrist bis zum 30. November 1915
gesetzt. Cs wird dringend davor gewarnt, diese Nach¬
frist ungenutzt verstreichen zu lassen, da ein Unterlassen
der Meldung strafrechtliche Verfolgung nach sich zieht.
- Die Bekanntgabe der neuen Verordnung LI. 5395/9
15. K. R . A- erfolgt in der üblichen Weise durch die
zuständigen Militärbefehlshaber mittelst Anschlages und
Abdrucks in amtlichen Zeitungen. - Die Beschlagnahme
von fertigen, gebrauchten und ungebrauchten Gegenständen
aus Kupfer, Messing und Reinnikel nach Bekanntmach¬
ung M. 325/7. 15. K R . A. bezw. M. 325e/7. 15.

K. R . A., mit deren Durchführung die Kommunalver¬
bände beauftragt sind, hat mit der Verordnung LI. 5395/9
15. K. R. A. nichts zu tun.

fickepbi'n für die
Ailzemicheit kr fflMnipcn

nimmt im Bereich des XVIII . Armeekorps entgegen die
„Abnahmestelle freiwilliger Gaben Nr . 2“
Frankfurt a. M .-Süd , Hedderichstratze 59.

(Im Gebäude der Korps-Intendantur)
Postscheckkonto: Frankfurt a. M. Nr. 9744
Rotwein für die Truppen zur Verhütung von

Seuchengefahren wird dringend gebraucht, und erscheint
notwendiger als alles andere. Für die Westfront und
die Lazarette in den Etappengebieten sind Bücher und
Zeitschriften notwendig. Durch die langandauernden
Stellungskämpfe hat sich ein großer Bedarf in gutem
Lesestoff eingestellt.

Der Winter steht vor der Tür ! Spendet Woll¬
sachen für die Kampftruppen! Unterjacken, Kopf-,
Brust-, Kniewärmer, Leibbinden usw.

Wäschestücke wie : Hemde, Strümpfe, Hand- und
Taschentücher usw.

Genußmittel wie : Tabak und Zigarren usw., Scho¬
kolade, Tee, Kakao, Kaffee usw.

Nahrungsmittel: Fleisch-, Fisch-, Gemüse-Konserven,
Würste usw.

Gebrauchsgegenstände: Taschenmesser, Bestecke,
Taschenlampen und Ersatzbatterien, Kerzen, Notizbücher,
Bleistifte usw.

Helfe jeder nach Kräften mit ! Jede Gabe wird
mit Dank angenommen von oer Kreissammelstelle des

Roten Kreuz und Vaterländischen Fraueuvereins Marien-
berg und uns, zur Weiterbeförderung auf vorgeschrjx.
benem Wege ins Feld, zugeführt.

Annahmestelle freiwilliger Gaben Nr . 2
des 18. Armeekorps.

Robert de Neufville , Kommerzienrat,
Delegierter des Kaiserlichen Kommissars und Militär-
Inspekteurs der freiwilligen Krankenpflege im Kriege
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Reiche Auswahl in

llarbiü -Lampen
Karbid vorrätig.

Josef Schwan"Hachenburg.
Zu billigsten Preisen

empfehle

Bettbarchent echtfarbig, Bettfedern
Bettzeuge

in Biber Kattun und Siamofen

»che md bunte Bettücher md Bettdeche»
warm gefütterte

Hme»-, Frmn-, Kinder-Unttthchii
Biberhemden

UnterjMen in gm und schwarz::Hautjachen
Arbeiterhosen — Buckskinhosen

Pelze in großer Auswahl
Möbel , komplette Betten.
Befichttgung meines Lagers ohne Kaufzwang.

Hanfbaus Louis Triedetuann
Hschendllrs.

Im Verlage von Rud . Bechtold & Comp , in Wies¬
baden ist erschienen(zu beziehen durch alle Buch- und Schreib-

materialien-Haudlungcn)

Itflfauifdjrt llgrträfr
ßandrs-Kalender

für das Jahr 1916. Redigiert von W. Wiltgen. — 72
S. 4°, geh - Preis 25 Pf.

Inhalt : Gott zum Gruss ! — Genealogie des
Königlichen Hauses . — Allgemeine Zeitrechnung auf
das Jahr 1916 . — Zuversicht , von Dr . E. Spiel¬
mann . — Steinheimers Heinrich , eine Erzählung
von W . Wittgen . — Mutter , Skizze von Else Spar¬
wasser . — Marie Sauer , eine nassauische Dichterin,
von Dr. theol . H Schlosser . — Aus heiliger Zeit.
— Kriegsgedichte , von Marie Sauer. — Eine deutsche
Heldentat . — Vermischtes . — Anzeigen.

Wiederverkäufer gesucht!

Wir bieten eine große Auswahl
sehr preiswerter, moderner

Dmer-ix)Kii)er-Witels
Astmhix- ix) Saunet-Metts

H. Zuckmeier,
Hachenburg.

Eicheln
in kaufe jedes Quantum —

Adam Hundhausen,
Neitersen (Westerwald).

Wer siel pt INN,der schläft pt.
Deshalb kaufen Sie Ihren Bedarf in

kompletten Betten , Bettstellen , sprung¬
rahmen , Spiralfeder - ^ Seegras - , woll-
und Lapokmatratzen , Bettfedern , Daunen
und Barchente — Alle Arten Polsterwareu:

Sofas und Chaiselongues, komplette Schlafzimmer
in unerreicht größter Auswahl, in bewährter fachmännischer
und solidester Verarbeitung in einfacher und feinster Aus-
-führung einzig nur dort-

Wo Sie die beste und solideste Ware finden
Wo Sie fachmännisch, reell und Kulant bedient werden
Wo Sie eine große und reichhaltige Auswahl finden
Wo Ihnen die billigsten Preise gemacht werden

bei

JlllillS Klttd * Möbel - Industrie
iäj Telephon 46. Hachenburg . Telephon 46.

| | Gigene Cifdilerei mit elektrischem Maschinenbetrieb.
Eigene Polfterwerkstätten und Polsterei.

Besichtigung meines Lagers ohne Kaufzwang gerne gestattet.

Stempel liefert billigst innerhalb 3 Tagen
Carl Bungeroth, Hachenburg.

Flotte evangelische

Verkäuferin
der Colonialwarenbranche
pr. l . Dezember gesucht, Offerte
mit Gehaltsansprüche an
Mi  Kaiifoaus iür Lelensmiiiei,

SR. Schneider,
Altenkirchen (Westerwald).

Schützet
die Feldgrauen

durch die seit
25 Jahren bestbewährten

c
c
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Heiserkeit, Verschleimung, §
' Keuchhusten. Katarrh,
j schmerzenden Hals, sowie
| als Vorbeugung gegen Er¬

kältungen, daher hochwill¬
kommen jedem Krieger!

Oß not- begl. 3 eu 9=
^ J VF nisse von Aerzten
und Privaten verbürgen den

sicheren Erfolg.
Appetitanregende,

sciuschmeckeude Bonbons.
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg.

IKriegspack. 15 Pf ., kein Porto .!
»Zu haben inApolheken sowie bei!
B E . Zitzer in WarienSerg , 1

Ant. Schneider in Alpenrod,
Gustav Kessler in Kof.
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